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Vergabe- und Bauvertragsrecht

Seminar 7

Donnerstag, 28. Februar 2019

10.00 Uhr Begrüßung

10.15 Uhr Kaufrechtliche Mängelhaftung für Ein- und Ausbaukosten

Referent: Ra Stephan von Friedrichs, Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen

11.25 Uhr Pause

11.40 Uhr Aktuelle Rechtsprechung zum Bauvergabe- und Bauvertragsrecht

Referent: RA Dr. Harald Freise, stellv. Hauptgeschäftsführer, Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen, Hannover

13.00 Uhr Mittagspause

14.00 Uhr Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren – Zeitfallen vermeiden –
Tipps, Anregungen und Empfehlungen aus der Praxis

Referent: Dr. Simon Meyer, Wolter Hoppenberg Rechtsanwälte Partnerschaft mbH,
Hamm

15.15 Uhr Pause

16.00 Uhr Streitlösung am Bau – Schlichtung und Schiedsgutachten bei Nachträgen 
und Bauablaufstörungen

Referent: Dipl.-Wirtschaftsing. Frank A. Bötzkes, ö.b.u.v. Sachverständiger, 
Braunschweig

17.10 Uhr Zusammenfassung des Seminars

17.30 Uhr Ende des Seminars

Leiter: Ra Stephan von Friedrichs, Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen

Zeit: 28. Februar 2019
Anmeldeschluss: 15. Februar 2019

Ort: Bau ABC Rostrup, Virchowstraße 5, 26160 Bad Zwischenahn, Gebäude 26, 
Raum 26/1+2, www.bau.abc-rostrup.de

Hinweis: Das Seminar behandelt eine Reihe aktueller rechtlicher Fragestellungen rund um das Bauge -
schehen. Seit dem 1.1.2018 ist das neue Bauvertragsgesetz im BGB in Kraft getreten. Damit wurde zugleich
die kaufrechtliche Mängelhaftung für Ein- und Ausbaukosten neu geregelt. In diesem Zusammenhang wird
näher auf die Haftung des Verkäufers von Bauprodukten eingegangen.

Die Beleuchtung der aktuellen Rechtsprechung zum Bauvertragsrecht sowie Bauvergaberecht verspricht 
allen Teilnehmern ein „Update“ über die relevantesten Urteile für die Baupraxis. 

Der Vortrag: „Streitlösung am Bau – Schlichtung- und Schiedsgutachten bei Nachträgen und Bauablauf -
störungen“, beschäftigt sich mit dem immer wieder aufkommenden Thema, welche Vergütungsansprüche
dem Auftragnehmer bei Bauablaufstörungen zustehen und wieweit Konflikte vermieden oder beigelegt 
werden können.

Das Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich wurde 
Ende 2018 verabschiedet. Der Vortrag beleuchtet die Neuerungen in der Gesetzgebung und gibt Aufschluss
darüber, in welchen Bereichen tatsächlich eine Beschleunigung zu erwarten ist.


